
Vereinbarung zur Mitbenutzung einer erlaubten Wasserentnahme 
Zwischen 

Erlaubnisinhaber 

  Aktenzeichen:   

  Genehmigungsdatum:   

  Aktenzeichen:   

E-Mail:  Änderungsgenehmigung:   

 
 
Mitbenutzer 

  Betriebsnummer:   

  Für:   (Kalenderjahr) 

  

E-Mail:  

 
I. Grundlagen der Vereinbarung 

Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Erlaubnisinhaber und dem Mitbenutzer ist die dem 
Erlaubnisinhaber erteilte o.g. wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser / zur 
Wasserentnahme aus einem Oberflächengewässer zum Zweck der landwirtschaftlichen 
Feldberegnung gemäß § 12 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit den §§ 8, 9 und 10 
WHG. 
 
 
II. Inhalt der Vereinbarung 

1. Der Mitbenutzer verpflichtet sich, die erlaubte Wasserentnahme unter Beachtung sämtlicher 
gesetzlicher Vorgaben sowie aller in der o.g. Erlaubnis aufgeführten Nebenbestimmungen und 
Hinweisen durchzuführen. 

 
2. Der Mitbenutzer verpflichtet sich, die im Rahmen der Erlaubnis notwendigen Informationen an 

den Erlaubnisinhaber weiterzugeben. 
 
3. Der Erlaubnisinhaber ist berechtigt, jederzeit die Umsetzung der Verpflichtungen zu 1. zu 

überprüfen und, falls nötig, selbst für die Einhaltung der Vorgaben Sorge zu leisten. 
 
4. Der Mitbenutzer verpflichtet sich etwaige Anordnungen des Landkreises Emsland, 

Fachbereich Umwelt, bezogen auf die o.g. Wasserentnahme, welche an den Erlaubnisinhaber 
gerichtet werden, umzusetzen. 

 
5. Bei Nichtbeachtung der Nr. 1 bis 4 ist der Erlaubnisinhaber berechtigt, diese Vereinbarung mit 

sofortiger Wirkung aufzulösen, um eine ordnungsgemäße Benutzung des Gewässers zu 
gewährleisten. 

 
 
Datum   Unterschrift Erlaubnisinhaber   
 
 
Datum   Unterschrift Mitbenutzer   
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